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Einreichungsdatum 23.03.07
Date de dépôt 23.03.07

Bericht Büro-NR 16.05.07
Rapport Bureau-CN 16.05.07

Nationalrat/Conseil national 14.06.07 (Ordnungsantrag – Motion d'ordre)

Nationalrat/Conseil national 21.06.07 (Vorprüfung – Examen préalable)

Nationalrat/Conseil national 21.06.07 (Fortsetzung – Suite)

Antrag der Mehrheit
Der Initiative keine Folge geben

Antrag der Minderheit
(Laubacher, Baader, Bugnon, Waber)
Der Initiative Folge geben

Proposition de la majorité
Ne pas donner suite à l'initiative 

Proposition de la minorité
(Laubacher, Baader, Bugnon, Waber)
Donner suite à l'initiative 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Der Rat
hat beschlossen, dass man das Geschäft 07.421 in dieser
Session auf die Traktandenliste setzt. Als Behandlungskate-
gorie wurde Kategorie IV festgelegt. Es liegt ein Ordnungs-
antrag Kaufmann vor, der vorschlägt, die Kategorie zu än-
dern.

Kaufmann Hans (V, ZH): Als das Büro über diese parlamen-
tarische Initiative entschied, waren die Urteile im Zusam-
menhang mit dem Swissair-Prozess noch nicht bekannt.
Seither hat offensichtlich ein Meinungsumschwung statt-
gefunden, nicht nur in der Bevölkerung – gemäss einer Um-
frage befürworten heute 70 Prozent die Einsetzung einer
PUK –, sondern auch bei einigen Vertretern jener Parteien,
die eher gegen eine PUK waren. Ich denke beispielsweise
an Herrn Vischer, der ja mehrmals in der Öffentlichkeit eine
PUK gefordert hat; und damit die Frauenquote erfüllt ist, er-
wähne ich auch Frau Leutenegger Oberholzer, die ebenfalls
mehrmals in der Öffentlichkeit eine PUK gefordert hat.
Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen und dieses Ge-
schäft in Kategorie III statt IV zu behandeln, damit Sie nicht
nur dieser Initiative zustimmen können, sondern allenfalls

auch erklären können, warum Sie eine Aufklärung der politi-
schen Verantwortung für das Swissair-Debakel ablehnen.

Studer Heiner (E, AG): Ich bitte Sie sehr, diesen Ordnungs-
antrag abzulehnen. Die Regel in unserem Saal ist bei allen
parlamentarischen Initiativen: Die Vorprüfung findet in Kate-
gorie IV statt. Denn es geht ja nur um die Frage, ob man das
Thema anpacken will. Es geht noch nicht darum, ob man
auch mit der Folgerung einverstanden ist.
Wenn wir hier bei diesem Thema eine Änderung beschlies-
sen, dann würden wir bei x anderen parlamentarischen In-
itiativen, die auch spannende Themen betreffen, immer wie-
der solche Ordnungsanträge erhalten. Also bitte, bleiben wir
konsequent auf der Linie: Vorprüfung heisst Kategorie IV.

Vischer Daniel (G, ZH): Ich ersuche Sie, dem Ordnungsan-
trag zuzustimmen. Bei dieser PUK-Frage geht es darum, ob
eine PUK materiell sinnvoll ist oder nicht. Diese Frage ist von
der politischen Herkunft der Antragstellung zu trennen.
Wenn Sie die Diskussion jetzt abwürgen und das Geschäft
in Kategorie IV behandeln und die Diskussion somit nicht auf
realen Grundlagen stattfinden kann, wird keine objektivierte
Diskussion über die Frage der Notwendigkeit einer PUK
möglich sein.
In diesem Sinne ersuche ich Sie, dem Ordnungsantrag zu-
zustimmen, damit sich alle Fraktionen klar zur Frage der
Wünschbarkeit und Notwendigkeit der PUK äussern kön-
nen.

Engelberger Eduard (RL, NW), für das Büro: Ich will Ihnen
nur in Erinnerung rufen, dass das Büro den Ordnungsantrag
für die Traktandierung unter der klaren Bedingung der Kate-
gorisierung entgegengenommen hat. Diese Festlegung von
Kategorie IV haben wir auch in der Diskussion im Büro als
Argument für die Aufnahme des Geschäftes in die Traktan-
denliste gebraucht. Sie wissen alle, dass wir mit unserem
Sessionsprogramm im Rückstand sind und dass wir uns
deshalb keine weiteren Verzögerungen leisten können und
auch leisten wollen.
Ich bin erstaunt über diesen Antrag, weil wir bei der Bera-
tung des Ordnungsantrages zur Traktandierung ganz klar
die Kategorie IV genannt haben und keine Reaktion auf die
Festlegung der Kategorie IV festgestellt haben. Das ist für
mich demnach stillschweigend akzeptiert worden. Jetzt will
man die Kategorie ändern – im Nachhinein, darf man sa-
gen –, mit welchen Argumenten auch immer.
Im Namen des Büros beantrage ich Ihnen, den Ordnungsan-
trag Kaufmann abzulehnen und Kategorie IV beizubehalten.

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 07.421/4519)
Für den Ordnungsantrag Kaufmann .... 67 Stimmen
Dagegen .... 90 Stimmen

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin):  Somit
behandeln wir dieses Geschäft wie vorgesehen in Kategorie
IV.

Engelberger Eduard (RL, NW), für das Büro: Einerseits stellt
das Büro fest, dass unser Rat bereits drei parlamentarische
Initiativen für die Schaffung einer PUK zur Swissair abge-
lehnt hat, die letzte am 22. September 2004. Andererseits
hat das Büro des Nationalrates an seiner Sitzung vom
16. Mai 2007 Herrn Kaufmann angehört und seine Argu-
mente zur Abklärung der politischen Verantwortung beim
Swissair-Debakel zur Kenntnis genommen. Das Büro hat in
der Diskussion um diese PUK auch zur Kenntnis genom-
men, dass sich die GPK des Ständerates intensiv und einge-
hend mit den Fragen rund um den Fall der Swissair befasst
hat. Sie hat auch offen die gravierenden Folgen für die
Schweiz, für die direkt und indirekt Betroffenen aufgezeigt.
Von einer PUK wären daher keine neuen Kenntnisse zu er-
warten, zumal die straf- und zivilrechtlichen Fragen von den
Gerichten zu beurteilen sind.
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Seit der Berichterstattung der GPK des Ständerates, in de-
ren Rahmen mehrere Empfehlungen an den Bundesrat ge-
richtet wurden, haben der Bundesrat und das Amt zahlrei-
che Massnahmen beschlossen und auch eingeführt. Eine
wichtige Massnahme war die Trennung der technischen Auf-
sicht und der luftfahrtpolitischen Bereiche im Bundesamt für
Zivilluftfahrt. Im Übrigen stellt das Büro fest, dass sich die
Rechte der PUK nur in wenigen Details von den Rechten der
Kontrollkommissionen unterscheiden.
Die Minderheit des Büros hält fest, dass für die Untersu-
chung dieses «Flops» der Einsatz des stärksten parlamen-
tarischen Instrumentariums gerechtfertigt sei. Bisher sei
nicht geklärt worden, welche Verantwortung das UVEK im
ganzen Fall Swissair trage. Aus diesem Grund befürwortet
die Minderheit die parlamentarische Initiative und die Schaf-
fung einer PUK.
Das Büro hat aufgrund dieser Diskussionen und nach Anhö-
rung von Herrn Kaufmann mit 8 zu 4 Stimmen beschlossen,
der Initiative keine Folge zu geben. Im Übrigen hat das Büro
festgestellt, dass im Zusammenhang mit der Swissair-Krise
auch eine Reihe von parlamentarischen Vorstössen behan-
delt wurden. Diese wurden zum grössten Teil in den Räten
beraten und auch verabschiedet.
Ich beantrage Ihnen im Namen der Zweidrittelmehrheit des
Büros, der parlamentarischen Initiative «PUK Swissair» kei-
ne Folge zu geben.

Laubacher Otto (V, LU): Eine Minderheit des Büros ist der
Meinung, dass wir die Forderung nach einer PUK unterstüt-
zen sollten. Es darf nicht sein, dass der grösste Wirtschafts-
flop in diesem Land, an dem erst noch der Bund beteiligt war
und bei welchem 2 Milliarden Franken nachgeschossen wur-
den, nicht vollständig abgeklärt wird. Es darf ebenso wenig
sein, dass sich das Parlament weigert, diese Aufgabe zu er-
ledigen. Die GPK des Ständerates hat eine Teilaufklärung
gemacht, aber sie verweigerte den Einsatz des stärksten
parlamentarischen Mittels. Das ist störend. Das ist vor allem
auch gegenüber der Bevölkerung störend, die das Ganze
am Schluss bezahlen muss.
Es geht auch darum, ob die politischen Instrumente und
Kontrollinstrumente vorhanden sind und richtig angewendet
wurden oder ob diese ergänzt werden müssen. Es sind nicht
alle Mängel untersucht worden. Die ständerätliche Kommis-
sion hat bestimmte gesetzgeberische Fragen gar nicht un-
tersucht. Wir müssen feststellen, wo es noch Korrekturen
braucht. Daraus abgeleitet geht es auch um die politische
Verantwortung. Man hat zu lange nicht gehandelt und nichts
getan.
Für die Steuerzahler ist es auch wichtig, dass die in den
fünfzehn Ziffern der parlamentarischen Initiative aufgeworfe-
nen Fragen beantwortet werden. Ich erwähne hier auszugs-
weise und zusammenfassend einige dieser Fragen: Wurde
die Kontrolle wahrgenommen? Gab es Interessenkonflikte?
Hat der Bundesrat aktive Einflussnahme betrieben? Wie und
warum waren andere mehrheitlich dem Bund gehörende Un-
ternehmen involviert? Wir müssen uns auch vorbehalten, die
Frageliste noch zu ergänzen.
Die PUK ist das stärkste Instrument des Parlamentes, um
solche Untersuchungen durchzuführen. Diese Pleite, die die
Steuerzahler mehr als 2 Milliarden Franken gekostet hat,
rechtfertigt auf jeden Fall die Einsetzung einer PUK. Aus die-
sem Grund empfiehlt Ihnen die Minderheit des Büros, eine
PUK einzusetzen und so die Fragen nach der politischen
Verantwortung restlos aufzuklären.
Ich bitte Sie, dieser parlamentarischen Initiative Folge zu ge-
ben.

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 07.421/4521)
Für Folgegeben .... 73 Stimmen
Dagegen .... 93 Stimmen

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen
Le débat sur cet objet est interrompu

06.3177

Motion GPK-SR.
Verlegung
der Stiftungsaufsicht
Motion CdG-CE.
Transfert de la surveillance
fédérale des fondations

Einreichungsdatum 07.04.06
Date de dépôt 07.04.06

Ständerat/Conseil des Etats 25.09.06

Bericht GPK-NR 17.04.07
Rapport CdG-CN 17.04.07

Nationalrat/Conseil national 21.06.07

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die
Kommission beantragt einstimmig die Annahme der Motion
gemäss ihrem Änderungsantrag in Ziffer 4 des Berichtes.

Binder Max (V, ZH), für die Kommission: Wir haben über eine
vom Ständerat am 25. September 2006 angenommene Mo-
tion zu beraten, die die Verlegung der Stiftungsaufsicht vom
EDI in ein anderes Departement zum Inhalt hat. Ausgangs-
punkt für diese Motion der GPK-SR waren die umfangrei-
chen Abklärungen betreffend die Stiftungsaufsicht am Be-
spiel der Stiftungen von Dr. Rau. Dieser Fall beschäftigte
nicht nur die GPK-SR, sondern wurde auch juristisch und
medial intensiv begleitet.
Im Rahmen dieser Abklärungen wurde immer wieder die Un-
abhängigkeit der Aufsicht zum Thema. Der Eindruck, dass
sich die Aufsichtsbehörde oft in einem Loyalitätskonflikt zwi-
schen dem politischen Willen und der Respektierung der Au-
tonomie der Stiftung und des Stifters befunden hatte, konnte
kaum widerlegt werden. Immerhin war die Aufsicht direkt der
Leitung des mit Kulturfragen beauftragten Departementes
unterstellt. Das EDI wirkt denn auch in verschiedenen Ge-
bieten in gemeinnützigen Stiftungen mit. Deshalb ist die
Frage nach der Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde in ih-
rer Aufgabe der Aufsicht und Kontrolle in Kultur-, For-
schungs- oder Ausbildungsbereichen absolut legal und ei-
gentlich auch zwingend. Aus diesem Grund kam die GPK-
SR zum Schluss, die Aufsicht sei in eine neue Verwaltungs-
einheit zu verlegen, die sonst wenig bis gar nichts mit Stif-
tungen zu tun hat. Gedacht wurde dabei insbesondere an
das Bundesamt für Justiz. 
Dass das Problem keine Neuheit ist, geht daraus hervor,
dass die GPK-SR bereits in einem Bericht von 1995 zur
Rolle der Generalsekretariate eine gleiche Empfehlung ab-
gegeben hat. Dieser wurde in den letzten zwölf Jahren –
also bis zum heutigen Tag – keine Beachtung geschenkt; es
hat sich nichts verändert. Dieser Umstand war es denn
auch, der dazu führte, dass eine Motion mit dem ultimativen
Auftrag eingereicht und im Ständerat auch angenommen
wurde. Sie besagt, der Bundesrat werde beauftragt, «unver-
züglich die Verlegung der Stiftungsaufsicht in eine Verwal-
tungseinheit vorzunehmen, deren Aufgabenbereich nicht mit
den üblichen Tätigkeiten der gemeinnützigen Stiftungen ver-
knüpft ist».
Der Bundesrat lehnt diese Motion in seiner Stellungnahme
ab. Er führt dort insbesondere an, ein Entscheid über eine
Verlegung wäre verfrüht – obwohl die Forderung erstmals
1995 erhoben wurde. Ein wesentliches Ziel des Regierungs-
und Verwaltungsorganisationsgesetzes sei es, dem Bundes-
rat eine weitgehende Kompetenz und Verantwortung für eine
zweckmässige Organisation der Bundesverwaltung zu ge-
ben. Herr Bundesrat Couchepin wünschte denn auch am
25. September 2006 im Ständerat, dass im Zweitrat der Text
der Motion so geändert werde, dass aus dieser absoluten
Verbindlichkeit ein Prüfungsauftrag entstehe. Eine Umwand-
lung der Motion in ein Postulat ist aufgrund des Parlaments-
gesetzes nicht mehr möglich. Herr Bundesrat Couchepin,


